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§ 1 Rechtsformen fÅr die Anwaltschaft

A. Allgemeines

Mit dem erfolgreichen Abschluss des zweiten Staatsexamens steht der Weg in den
Anwaltsberuf und in die GrÅndung der eigenen Kanzlei offen. Da es sich bei dem
Beruf des Rechtsanwalts um einen freien Beruf handelt, ist keine Anmeldung eines
Gewerbes notwendig. Der Volljurist muss nur die Zulassung zur Rechtsanwalt-
schaft bei der Kammer, in der die Kanzlei ihren Sitz haben soll, beantragen und
wird, sofern keine der VersagungsgrÅnde des § 7 BRAO vorliegen, vereidigt. Eine
zustellungsf!hige Anschrift, ein Kanzleischild, eine VermÇgenshaftpflichtversiche-
rung, die mÇgliche VermÇgenssch!den der Mandanten von bis mindestens
250.000,00 EUR deckt und ein Telefonanschluss, der auch mobil sein kann, genÅ-
gen, um loszulegen. Dank zahlreicher SoftwarelÇsungen fÅr die Akten- und Kanz-
leiverwaltung, Spracherkennungssoftware fÅr Diktate und externen Dienstleistern
wie Call- und Schreibcentern l!sst sich heute eine Kanzlei problemlos auch als
One-Man-Show unterhalten.

Allerdings wird sich mit steigender Anforderung an die Bearbeitung der Mandate
irgendwann die Frage stellen, ob nicht doch Personal angeraten ist. Mitarbeiter
kÇnnen allt!gliche Arbeiten abnehmen und eine individuellere Betreuung der Man-
date gew!hrleisten, also Mehrleistung, die externe Dienstleister nicht bringen kÇn-
nen.

Aber auch der Zusammenschluss mit anderen Anw!lten wird, wenn nicht schon bei
der KanzleigrÅndung, in aller Regel irgendwann ein Thema werden. Die Zeiten, in
denen Anw!lte typischerweise als Einzelk!mpfer unterwegs waren, sind vorÅber.
Die Vielzahl unterschiedlicher Fachanwaltschaften zeigt, dass der Mandant von
heute einen Spezialisten fÅr die LÇsung seiner rechtlichen Probleme sucht, und
zwar nicht nur, wenn es um die großen Rechtsfragen geht.

DarÅber hinaus macht die Globalisierung auch vor dem Recht nicht halt. Interna-
tionale Regelungen halten in s!mtlichen Rechtsgebieten Einzug. Schon bei einem
simplen Vertragsschluss Åber das Internet kann schnell Fachwissen im Internationa-
len Verfahrens- oder Vertragsrecht gefragt sein. Hier als Einzelanwalt immer auf
der HÇhe der rechtlichen Entwicklungen zu bleiben und trotzdem noch ein fÅr die
Wirtschaftlichkeit der Kanzlei notwendiges Segment des Rechtsmarkts abzude-
cken, wird kaum noch zu schaffen sein.

B. Die BÅrogemeinschaft zur Kostenteilung

Auch wer durch die Zusammenarbeit mit Kollegen seine Unabh!ngigkeit nicht auf-
geben will oder noch keine passenden Mitgesellschafter gefunden hat, kann den
Wunsch hegen, sich wenigstens zur Teilung der Kosten, die die FÅhrung einer
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Kanzlei mit sich bringt, mit Kollegen zusammenzuschließen. Dies kann in einer
BÅrogemeinschaft geschehen. BÅrogemeinschaft sind Gesellschaften bÅrgerlichen
Rechts (GbR), wobei der Zusammenschluss nur interne Wirkung entfaltet und ein
Auftreten nach außen als Gemeinschaftskanzlei nicht gewollt ist. Zweck der Ge-
sellschaft ist nur die Kostenteilung.

Ein schriftlicher Gesellschaftsvertrag ist fÅr die GrÅndung einer BÅrogemeinschaft
nicht vorgeschrieben und inhaltlich reicht eine simple Vereinbarung Åber die Kos-
tenverteilung. Ist auch insoweit nichts geregelt, wird man im Zweifel von einer
50–50-LÇsung ausgehen. Der Zusammenschluss als BÅrogemeinschaft ist mithin
ohne nennenswerten Aufwand mÇglich und nicht nur kostengÅnstig, sondern beim
Erreichen des Gesellschaftszwecks kostenreduzierend.

Allerdings bringt jede BÅrogemeinschaft das erhebliche Risiko mit sich, als
Scheinsoziet!t eingestuft zu werden. Eine solche liegt vor, wenn die BÅrogemein-
schaft so nach außen auftritt, dass der unbefangene potentielle Mandant davon aus-
gehen kann, dass sich hier mehrere Anw!lte zur gemeinsamen BerufsausÅbung zu-
sammengetan haben. Die Folge ist eine gemeinsame Haftung wie bei einer Soziet!t
in Form der GbR. Das bedeutet, dass intern zwar an den Erfolgen der Kollegen in
der BÅrogemeinschaft wirtschaftlich keine direkte Beteiligung stattfindet, aller-
dings fÅr die Fehler Einzelner alle gleich als Gesamtschuldner haften. Die Anforde-
rungen an eine klare Trennung der Anw!lte und ihrer Einzelkanzleien sind sehr
hoch. Gemeinsamer Auftritt nach außen auch nur in der Werbung oder Beschil-
derung der Kanzlei kann ausreichend sein, den Schein der Soziet!t zu begrÅnden.
Auch ein gemeinsamer Briefkopf, aus dem nicht deutlich der Zusammenschluss als
BÅrogemeinschaft hervorgeht, oder ein einheitlicher Internetauftritt, kann die ge-
meinsame Haftung begrÅnden.

Ein anderes Problem der BÅrogemeinschaft ist das Solvenzrisiko der Anw!lte fÅr
die Verbindlichkeiten untereinander. W!hrend bei einer gemeinschaftlichen Kanz-
lei alle Gesellschafter einen Einblick Åber die Einnahmen und Verbindlichkeiten
der Gesellschaft nehmen kÇnnen, sind in einer BÅrogemeinschaft autonome Kanz-
leien zusammengefasst, ohne dass es einen gesellschaftsrechtlichen Anspruch auf
Einsichtnahme in die VermÇgensverh!ltnisse gibt.

Im Ergebnis ist zwar die GrÅndung einer BÅrogemeinschaft ohne große HÅrden
mÇglich, beim FÅhren und Unterhalten der BÅrogemeinschaft ist dafÅr umso mehr
Kontrolle notwendig.

C. Gesellschaftsformen zur gemeinsamen BerufsausÅbung

Wollen Anw!lte sich zusammenschließen, um gemeinsamen den Beruf auszuÅben
und als Team am Markt aufzutreten, konnten sie sich noch bis 1994 nur in der
Form der GbR zusammenschließen. Inzwischen kÇnnen Anw!lte auch einen Zu-
sammenschluss als Partnerschaftsgesellschaft und Anwalts-GmbH w!hlen. Auch
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die Anwaltsaktiengesellschaft steht als Gesellschaftsform zur VerfÅgung. Da sie in
der Praxis aber nur eine absolut untergeordnete Rolle spielt, weil die strengen Re-
geln zu Aktiengesellschaft und der Sinn einer Gesellschaft mit Aktion!rsbetei-
ligung in aller Regel dem Zweck einer Anwaltskanzlei nicht dienen, soll die Ak-
tien-AG an dieser Stelle nur kurz erw!hnt sein, ohne dass auf sie im Weiteren
eingegangen wird.

Die Unterschiede zwischen den Gesellschaftsformen der GbR nach den §§ 705 ff.
BGB, der Partnerschaftsgesellschaft nach PartGG und der Anwalts-GmbH nach
GmbHG liegen prim!r im Einrichtungs- und AusÅbungsaufwand, der Haftung und
der Versicherungspflicht.

I. Einrichtungsaufwand

Der Einrichtungsaufwand der GbR ist der geringste. Eine Eintragung in ein Unter-
nehmensregister ist nicht vorgesehen, eine Formvorschrift fÅr den Gesellschaftsver-
trag gibt es nicht. Wenngleich es zwar nur anzuraten ist, einen schriftlichen Gesell-
schaftsvertrag zu schließen, reicht nach § 705 BGB der Åbereinstimmende Wille
beim Zusammenschluss, eine gemeinsame Kanzlei fÅhren zu wollen.

Seit der EinfÅhrung der Partnerschaftsgesellschaft darf bei der Firma der GbR, also
dem Kanzleinamen, der Zusatz „Partner“ nicht mehr gebraucht werden.

Die GrÅndung einer Partnerschaftsgesellschaft verlangt einen schriftlichen Part-
nerschaftsvertrag nach § 3 PartGG und die Eintragung ins Partnerschaftsregister
nach § 4 PartGG i.V.m. § 106 HGB. Der Mindestinhalt des Partnerschaftsvertrags
ist allerdings Åberschaubar. Er muss den Namen und den Sitz der Partnerschaft ent-
halten, wobei die Firma mindestens den Namen eines Partners und den Zusatz „und
Partner“ oder „Partnerschaftsgesellschaft“ enthalten muss. Außerdem mÅssen die
Namen der Partner mit Vornamen und der Wohnort ausgewiesen sein. Weiterhin
sind der in der Partnerschaft ausgeÅbte Beruf zu nennen sowie der Gegenstand der
Partnerschaft.

In der obligatorischen Registeranmeldung mÅssen noch Geburtstage und die Ver-
tretungsmacht der Partner benannt werden. Da die Anmeldung in Çffentlich beglau-
bigter Form zu erfolgen hat, im Regelfall in einer notariellen Urkunde, und auch
die Eintragung ins Partnerschaftsregister selbst gebÅhrenpflichtig ist, ist ein gewis-
ser finanzieller Aufwand fÅr die GrÅndung zu berÅcksichtigen. Dieser liegt zwar
auch unter BerÅcksichtigung der GebÅhren fÅr die notarielle Beurkundung der An-
meldung nur bei einigen hundert Euro, wobei die genauen Kosten abh!ngig von der
Anzahl der anzumeldenden Partner sind. Aber im Gegensatz zur GbR-GrÅndung
sind damit erst einmal finanzielle Mittel aufzubringen.

FÅr die GrÅndung der GmbH sind die formellen und finanziellen Anforderungen
am HÇchsten. S!mtliche Voraussetzungen des GmbHG zur Eintragung einer
GmBH in das Handelsregister mÅssen erfÅllt sein. Der Gesellschaftsvertrag bedarf
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der notariellen Beurkundung. Es muss ein Stammkapital von mindestens
25.000,00 EUR vorgesehen sein, das nach § 7 GmbHG auch teilweise zu erbringen
ist. Außerdem muss die GmbH, die im Gegensatz zu den beiden vorangestellten
Personengesellschaften als Kapitalgesellschaft eine eigenst!ndige juristische Per-
son ist, auch ein eigenes Zulassungsverfahren bei der zust!ndigen Rechtsanwalts-
kammer durchlaufen und ist als Handelsgesellschaft wegen § 13 GmbHG obliga-
torisches Mitglied der Industrie- und Handelskammer. Neben dem zu stellenden
Stammkapital sind daher sowohl die Notars- als auch die Registerkosten neben den
zus!tzlichen Kammerbeitr!gen der Rechtsanwaltskammer und der Mitgliedschaft
bei der IHK zu berÅcksichtigen.

II. AusÅbungsaufwand

Die Gesellschaftsformen unterscheiden sich auch im Aufwand bei einer $nderung
im Gesellschafterbestand w!hrend der laufenden Gesch!fte.

Bei der GbR kann das rein intern geregelt werden, da sie nirgends Çffentlich einge-
tragen ist. Bei der Partnerschaftsgesellschaft und der Anwalts-GmbH mÅssen die
$nderungen nach dem PartGG bzw. dem GmbHG im jeweiligen Register eingetra-
gen werden.

Im Gegensatz zur GbR und Partnerschaftsgesellschaft muss die GmbH als Handels-
gesellschaft auch HandelsbÅcher fÅhren und eine Jahresbilanz nach den Regeln des
HGB erstellen und bekanntmachen, was einen erhÇhten Verwaltungsaufwand be-
deutet.

III. Haftung

In der GbR und der Partnerschaftsgesellschaft gilt das Prinzip der persÇnlichen
Mithaftung fÅr s!mtliche Gesellschaftsverbindlichkeiten und damit auch die Mit-
haftung fÅr Beratungssch!den.

Die Partner einer Partnerschaftsgesellschaft sind nach § 8 PartGG allerdings inso-
weit privilegiert, als dass die Beratungshaftung nur die Partneranw!lte trifft, die an
der Bearbeitung des Auftrags beteiligt waren. Werden also einzelne Rechtsgebiete
ausschließlich von den darauf spezialisierten Anw!lten bearbeitet, laufen die Part-
ner der anderen Resorts nicht Gefahr, persÇnlich fÅr fehlerhafte Beratung in ande-
ren Rechtsabteilungen mit zu haften.

In der GmbH haften die Gesellschafter zun!chst nicht persÇnlich, sondern die
GmbH als juristische Person alleine mit dem GesellschaftsvermÇgen. Zwar kann es
auch zu einer persÇnlichen Haftung kommen, wenn der Anwalt wegen seines Fehl-
verhaltens gegenÅber der Gesellschaft haftet und dieser Anspruch von dem gesch!-
digten Mandanten gepf!ndet wird. Allerdings ist eine prim!re Haftung durch die
Gesellschaftsform der GmbH ausgeschlossen.
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IV. Versicherungspflicht

Um dem Haftungsunterschied zwischen den Personengesellschaften GbR und
PartG zu der Kapitalgesellschaft GmbH Rechnung zu tragen, trifft die Anw!lte
einer GbR oder PartG eine geringere und damit pr!miengÅnstigere Versicherungs-
pflicht. Hier liegt die Mindestversicherungssumme pro Schadenfall bei
250.000,00 EUR. Allerdings ist wegen der Gesamtschuldnerhaftung zu berÅcksich-
tigen, dass alle in Gesamtschuldnerschaft stehenden Gesellschafter die gleichen
Versicherungssummen abdecken sollten, damit im Haftungsfall keine Versiche-
rungslÅcke auftritt.

Die GmbH muss dementgegen Sch!den zu mindestens 2,5 Mio. EUR pro Schaden-
fall versichern, wobei eine Jahresobergrenze, die von der Anzahl der Gesellschafter
abh!ngt, vereinbart werden kann. Allerdings muss in einer GmbH zus!tzlich jeder
Gesellschafter, der als Anwalt zugelassen ist, auch noch seine eigene VermÇgens-
haftpflicht mit mindestens 250.000,00 EUR unterhalten. Die Zulassungsvorausset-
zungen der Einzelgesellschafter, eine VermÇgenshaftpflichtversicherung zu unter-
halten, entf!llt nicht, weil sie an einer juristischen Person mit eigener
Zulassungspflicht beteiligt sind.

V. Europ!ische Gesellschaftsformen

Neben diesen Gesellschaftsformen deutschen Rechts gilt nach der Rechtsprechung
des EuGH zugunsten der gesellschaftsrechtlichen GrÅndungstheorie, dass in jedem
EG-Mitgliedstaat die MÇglichkeit gew!hrleistet sein muss, dass auch Gesell-
schaftsformen anderen Mitgliedstatten gew!hlt werden kÇnnen. FÅr Anwaltskanz-
lei kann hier die britische LLP (Limited Liability Partnership) von vieldiskutiertem
Interesse sein. Diese Gesellschaftsform !hnelt der Partnerschaftsgesellschaft,
schließt allerdings dem Grunde nach die Haftung der Partner aus, sodass wie bei
der GmbH nur das GesellschaftsvermÇgen haftet. Allerdings kennt das englische
Recht spezielle Haftungsf!lle der Partner, die dem deutschen Recht unbekannt sind
und deswegen in Deutschland keine direkte Anwendung finden kÇnnen.

Ob daraus allerdings folgt, dass fÅr eine LLP unter deutschem Recht damit die per-
sÇnliche Haftung der Partner Åberhaupt nicht begrÅndet werden kann, ist hÇchst-
richterlich noch nicht gekl!rt und darf bezweifelt werden. Außerdem muss berÅck-
sichtigt werden, dass die Folgen, die der Brexit fÅr die WahlmÇglichkeit einer LLP
hat, noch nicht absehbar sind. Wenn Großbritannien kein Teil der EU mehr sein
wird, kommt es auf die Austrittsvertragsgestaltung an, ob eine LLP in Deutschland
noch als Gesellschaftsform zul!ssig sein wird.

Das BedÅrfnis der Anw!lte, Steuerberater und WirtschaftsprÅfer nach einer Per-
sonengesellschaft mit beschr!nkter Haftung, wie sie die LLP bietet, war groß. Der
deutsche Gesetzgeber, sicherlich gepr!gt von dem nunmehr historischen Grundsatz
des Numerus clausus der Gesellschaftsformen, sah sich daher veranlasst, eine dem
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britischen Vorbild folgende deutsche Gesellschaftsform einzufÅhren. Er hat also
2013 reagiert und die MÇglichkeit zur FÅhrung einer Partnerschaftsgesellschaft mit
beschr!nkter Berufshaftung in § 8 Abs. 4 PartGG geschaffen. Dabei mÅssen die An-
w!lte allerdings auch eine Mindestversicherungssumme pro Schadenfall von
2,5 Mio. EUR versichern und einen entsprechenden Zusatz in ihren Kanzleinamen
aufnehmen. Die Haftungsbeschr!nkung gilt außerdem nur fÅr Berufsfehler und
nicht fÅr sonstige Gl!ubiger wie Lieferanten, Vermieter etc.

Das deutsche Recht bietet eine große Bandbreite an Gesellschaftsformen zur freien
Gestaltung der gemeinsamen BerufsausÅbung, wobei viele Rechtsfragen und Ein-
zelprobleme anhand gefestigter Rechtsprechung lÇsbar sind, sodass davon abzura-
ten ist, auf dem deutschen Recht fremde Gesellschaftsformen umzusteigen, die
noch nicht durch nationale Rechtsprechung gestÅtzt werden. Dabei darf nicht ver-
gessen, dass auch der persÇnlich haftende Anwalt sein Risiko effektiv durch wirk-
same Haftungsbeschr!nkungen bei der Mandatserteilung oder durch eine entspre-
chend hohe Versicherungssumme minimieren kann.
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§ 2 Personalmanagement

A. Organisation der Kanzlei

Jede Rechtsanwaltskanzlei hat ihre eigene – mehr oder weniger bewusst geschaffe-
ne – Organisationsstruktur. Vielfach haben sich die Abl!ufe in einer Rechtsanwalts-
kanzlei einfach so eingebÅrgert und letztendlich funktionieren sie mehr oder weni-
ger gut. Dies sollte allerdings nicht dazu fÅhren, dass der Prozess zum Stillstand
kommt und nicht mehr reflektiert wird. S!tze wie „das haben wir schon immer so
gemacht“ sollten Anlass zum Aufhorchen geben. Denn es ist wichtig, dass die Or-
ganisationsstruktur einer jeden Rechtsanwaltskanzlei immer wieder bewusst ange-
schaut und auf ihre Funktionsf!higkeit und Effektivit!t ÅberprÅft wird. Wem diese
Aufgabe letztendlich zuf!llt, sollte ebenfalls klar geregelt sein.

Doch was heißt eigentlich Organisation und warum ist sie fÅr die FÅhrung einer
Rechtsanwaltskanzlei Åberhaupt notwendig?

Als Organisation kann man ein bewusst gestaltetes System von Regelungen fÅr die
in einer Kanzlei anfallenden Prozesse bezeichnen. Die Entwicklung/Erstellung die-
ser Regeln mit Blick auf die einzelnen Prozessabl!ufe f!llt ebenfalls unter den Be-
griff der Organisation. Durch die Erstellung von Regelungen werden den verschie-
denen Kanzleimitgliedern Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortung nachvoll-
ziehbar zugewiesen.

Folgende Grunds!tze sollten bei der Entwicklung einer Organisationsstruktur be-
achtet werden:
nn Zweckm!ßigkeit
nn Wirtschaftlichkeit
nn Flexibilit!t
nn Transparente Koordination/Abstimmung.

Neben einer festgelegten Organisationsstruktur ist es fÅr ein konfliktfreies Mit-
einander wichtig zu wissen, wer in der Kanzlei eigentlich wem weisungsberechtigt
ist. In der Regel weiß man, dass die KanzleifÅhrung „das Sagen“ hat. Aber darÅber
hinaus? Auskunft hierÅber kann ein festgelegtes Leitungssystem der Kanzlei ge-
ben. In der Organisationslehre wird zwischen verschiedenen Arten von Weisungs-
systemen unterschieden:

I. Weisungssysteme

Die Ein- und Mehrliniensysteme sind dabei die ursprÅnglichen Formen der Lei-
tungssysteme. Daraus weiter entwickelt haben sich dann das Stabliniensystem so-
wie die Matrix- und Spartenorganisation.

Mit Blick auf eine klassische Rechtsanwaltskanzlei werden nachfolgend die zwei
klassischen Leitungssysteme vorgestellt:

§ 2
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1. Das Einliniensystem

Bei diesem System sind alle Mitarbeiter in einem streng festgelegten Weisungs-
und Meldeweg eingebunden. Jede Position in der Kanzlei erh!lt nur von der unmit-
telbar vorgesetzten Position Anweisungen. Umgekehrt dÅrfen RÅckmeldungen und
-fragen nur an diese Åbergeordnete Position weitergegeben werden.

Es gibt bei diesem System so gesehen nur diesen einen Dienstweg, der unbedingt
eingehalten werden muss.

Gleichrangige Stellen kÇnnen sich nur Åber eine gemeinsame Åbergeordnete Positi-
on austauschen bzw. zusammenarbeiten.

Dieses Einliniensystem hat Vor- und Nachteile:

Vorteile:
nn Es besteht eine straffe, Åbersichtliche Organisation.
nn Die Dienstwege und Verantwortungsbereiche sind eindeutig.
nn Es gibt kein Kompetenzgerangel.
nn Es besteht eine gute KontrollmÇglichkeit fÅr die Vorgesetzten.

Nachteile:
nn Es bestehen damit starre, zum Teil lange Dienstwege.
nn Es folgt oftmals eine Informationsverf!lschung aufgrund der langen Dienst-

wege.
nn Es besteht die Gefahr der BÅrokratisierung ("berorganisation).
nn Es besteht die Gefahr des Motivationsverlustes bei den untergeordneten Stellen.

Die Nachteile dieses Systems verst!rken sich bei zunehmender KanzleigrÇße. Es
eignet sich in dieser reinen Form eigentlich nur fÅr kleine Kanzleien mit ein bis
zwei Berufstr!gern und entsprechender Mitarbeiterzahl.

2. Das Mehrliniensystem

Mit Zunahme der KanzleigrÇße wird zwingend auch die Arbeitsaufteilung zuneh-
men. Es bilden sich in der Regel immer mehr Spezialisierungen fÅr verschiedene
Funktionen innerhalb der Kanzlei heraus. Bei dem Mehrliniensystem wird jeder
Abteilung/Position ein direktes fachliches Weisungsrecht gegenÅber den unterge-
ordneten Positionen einger!umt. Ein Stelleninhaber kann also von verschiedenen
Vorgesetzten Arbeitsauftr!ge erhalten.

Im Gegensatz zum Einliniensystem kÇnnen in diesem System also auch Anweisun-
gen auf dem sog. kurzen Dienstweg erteilt werden. Dadurch werden Informations-
wege verkÅrzt und Informationsverf!lschungen vorgebeugt.
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Darstellung Mehrliniensystem:

Auch das Mehrliniensystem hat Vor- und Nachteile:

Vorteile:
nn MÇglichkeit der Spezialisierung fÅr die Mitarbeiter.
nn Kurze Dienstwege, dadurch weniger Informationsverf!lschung.
nn Motivation der Mitarbeiter durch direkte Informationsweitergabe und RÅckmel-

dungen:
nn Ggf. angenehmeres Betriebsklima.

Nachteile:
nn Ggf. unÅbersichtliche Organisationsstruktur.
nn Daraus resultierend eine eingegrenzte KontrollmÇglichkeit.
nn Weniger klare Kompetenzabgrenzungen bei den Verantwortungsbereichen.
nn Verunsicherung der untergeordneten Positionen durch unterschiedliche Wei-

sungszust!ndigkeiten.
nn Koordinationsprobleme zwischen den Positionen.

Trotz bestehender Nachteile ist das Mehrliniensystem bei mittleren und grÇßeren
Kanzlei ein gutes Weisungssystem. Es schafft aufgrund seiner Durchl!ssigkeit die
MÇglichkeit von kurzen Dienstwegen und l!sst eine Spezialisierung von Fachwis-
sen fÅr die Mitarbeiter zu.

II. Aufbau- und Ablauforganisation als Teil der

Kanzleiorganisation

Um eine gute Kanzleiorganisation zu entwickeln, benÇtigt man zun!chst einen
"berblick Åber die Kanzleistruktur und die -mitglieder. Dabei hilft die Erstellung
einer Aufbauorganisation fÅr die eigene Kanzlei.
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Die Aufbauorganisation einer Kanzlei mittlerer GrÇße kÇnnte wie folgt aussehen:

Kanzleiführung /
Partner

Fachangestellte Fachwirtin
(Kanzleimanagerin)

Auszubildende

Fachangestellte

angestellte
Rechtsanwälte

Referendare /
studentische

Hilfskräfte

Buchhaltung /
Systemadministrator

Die Aufbauorganisation soll einen guten "berblick Åber die Kanzlei und deren Mit-
glieder geben. Je nach GrÇße kÇnnen in dem Organigramm auch bereits zugewiese-
ne Verantwortlichkeiten oder Funktionen dargestellt werden.

Differenzierung: W!hrend in der Aufbauorganisation die Organisationsstruktur
der Kanzlei dargestellt wird, werden mit der Ablauforganisation oder -analyse die
konkreten Arbeitsabl!ufe festgehalten. Das heißt, Prozessabl!ufe werden benannt
und die dazugehÇrigen verantwortlichen Personen konkret festgelegt. Neben dieser
Auflistung sollten die detaillierten Abl!ufe im sog. Aufgabengliederungsplan
(s. unten Rdn 11) dargestellt werden. Ziel dabei ist es, die Abl!ufe so zu strukturie-
ren, dass die vorhandenen Ressourcen optimal ausgeschÇpft, die Bearbeitungszei-
ten definiert und die Kosten durch optimal organisierte Abl!ufe reduziert werden
sowie eine angenehme Arbeitsatmosph!re durch die klare Zuordnung und eine ent-
sprechende Transparenz fÅr die Kanzleimitglieder entsteht.
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Die einzelnen Prozessabl!ufe sollten daneben wegen der "bersichtlichkeit in ei-
nem separaten Aufgabengliederungsplan abgebildet werden. Damit ist gew!hrleis-
tet, dass man auf einem Blick jeweils eine "bersicht sowohl Åber die Struktur der
Kanzlei als auch Åber die verschiedenen Prozessabl!ufe einer Kanzlei und deren
verantwortlichen Stelleninhaber hat.

Als Beispiel fÅr einen Prozessablauf als Bestandteil eines Aufgabengliederungs-
planes soll hier der Bereich Postausgang dienen:

Die Analyse fÅr den Bereich Postausgang kÇnnte so aussehen:

Postausgang:

RA X entscheidet Åber:
nn zust!ndige Person im Mitarbeiterbereich, hier Mitarbeiterin Y
nn zeitliche Grenzen
nn Vertretungsregelung
nn und gesondert Åber den Umgang mit fristgebundenen Postausg!ngen.

Mitarbeiterin Y bearbeitet:
nn Postausg!nge (Åber die verschiedenen Wege wie z.B. Briefpost, E-Mail, Te-

lefax)
nn und gesondert die fristgebundenen Postausg!nge.

Hier w!re noch eine weitere Unterteilung im Mitarbeiterbereich hinsichtlich
der fristgebundenen Postausg!nge denkbar. Dies ist aber nicht zwingend erfor-
derlich.

In einer Kanzlei gibt es die verschiedensten Abl!ufe, die organisiert und sodann in
einem Aufgabengliederungsplan dargestellt werden sollten. Dies schafft die nÇtige
Transparenz fÅr alle Kanzleimitglieder, wer fÅr welche Aufgaben in der Kanzlei
zust!ndig ist. Weitere Abl!ufe, die geregelt werden sollten, sind beispielhaft: Ak-
tenanlage und -ablage, Materialbeschaffung, Zwangsvollstreckung, Fristen und
Termine, Buchhaltung etc.

III. Ist-Aufnahme als Grundlage fÅr eine zu erstellende

Ablauforganisation

Um eine Ablauforganisation zu erstellen, ist eine Ist-Aufnahme der derzeit gelebten
Kanzleistrukturen und Arbeitsabl!ufe unerl!sslich. Dabei sollte mit einer Ist-Auf-
nahme nicht so lange zugewartet werden, bis ein akutes Problem in einem konkre-
ten Arbeitsablauf auftritt. Starten Sie lieber zeitnah die Aufnahme und beleuchten
Sie jeden Arbeitsschritt in der Kanzlei, egal,
nn ob dieser gut funktioniert,
nn Probleme bereitet oder
nn ein bestehender Prozessablauf ver!ndert oder ersetzt werden soll.
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In der Gestaltung dieser Ist-Aufnahme sind Sie vÇllig frei. Hier kÇnnte die verant-
wortliche Person z.B. mit einer Checkliste arbeiten, und darin bei der Auswertung
auch die persÇnlichen Beobachtungen einfließen lassen. Wichtige Bestandteile die-
ser Ist-Aufnahme sind die Bereiche Kosten, Bearbeitungszeit und Personalzutei-
lung und -verteilung. Aus der Aufnahme sollten sich am Ende mÇglichst objektiv
der aktuelle Stand, positive Beobachtungen sowie evtl. Schwachstellen ableiten las-
sen. Dabei sollte nicht nur der funktionale Arbeitsablauf auf dem PrÅfstand stehen,
sondern auch die r!umlich festgelegte Struktur ÅberprÅft werden. Gibt es z.B. Ar-
beitswege, die sich durch eine neue Raumaufteilung etc. verringern oder optimie-
ren lassen.

Ist die Ist-Aufnahme abgeschlossen, schließt sich die Auswertung an. Die bei der
Aufnahme festgestellten Arbeitsabl!ufe sollten sortiert, strukturiert und bewertet
werden. Gibt es VerbesserungsmÇglichkeiten, sind Ver!nderungen erforderlich?

Tipp:

Nehmen Sie die Auswertung nicht alleine vor, sondern binden Sie – wenn mÇg-
lich – jeweils eine Person aus jeder Hierarchieebene ein. Damit erreichen Sie,
dass die festgestellten Arbeitsabl!ufe aus verschiedenen Blickwinkeln betrach-
tet werden und sich daraus ggf. auch verschiedene HandlungsmÇglichkeiten ab-
leiten lassen. Lassen Sie hier auch die Sicht der Auszubildenden nicht außer
Acht und binden Sie diese ggf. mit ein.

Auch die Erstellung von Ablauforganisationen ist ein fortlaufender Prozess. Die
einmal festgelegten Strukturen bzw. Arbeitsabl!ufe sollten mindestens einmal im
Jahr ÅberprÅft und in einem immer fortw!hrenden Prozess stetig weiterentwickelt
werden. Sp!testens wenn sich die personelle Situation in der Kanzlei und damit die
Aufbauorganisation ver!ndert, sollte auch die Ablauforganisation auf den PrÅf-
stand.

FÅr jeden festgestellten und wiederkehrenden Arbeitsablauf sollte sodann eine ent-
sprechende Verfahrensanweisung erstellt und optisch so dargestellt werden, dass
diese fÅr jeden Mitarbeiter leicht nachvollziehbar ist.

FÅr den allt!glichen Arbeitsablauf „eingehender Telefonanruf in der Kanzlei“
kÇnnte eine Verfahrensanweisung wie folgt aussehen:
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Quelle: Effiziente Anwaltsorganisation – Ablaufsicherheit durch optimierte Kanzleiprozesse, Projekt DATEV Masterplan
Kanzleierfolg für Rechtsanwälte – eine Kooperation von DATEV e.V. und GeRMCONSULT GmbH & Co. KG,
Urheberrechtlich geschützt durch TeleLex GmbH

Wie Sie letztendlich Verfahrensanweisungen fÅr Ihre Kanzlei gestalten, bleibt Ihre
Entscheidung. MÇglich w!re die Gestaltung in Form einer Zeichnung, einer sche-
matischen Aufstellung nach Stichpunkten oder aber als reiner Fließtext. Wichtig
ist, dass Sie bei der Erstellung die sechs W’s beachten:

WER – WAS – WANN – WIE – WOMIT – WIE OFT?

und unter Beachtung dieser Punkte die Verfahrensanweisung erstellen. Damit ge-
w!hrleisten Sie, dass die Verfahrensanweisung vollst!ndig, fÅr alle Kanzleimitglie-
der nachvollziehbar und entsprechend einsetzbar ist.
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Bei der Erstellung des kanzleieigenen Aufbaus und der Ablauforganisation sollten
die Ziele der Kanzlei eine Grundlage bilden. Doch sind die Kanzleiziele jedem
Kanzleimitglied bekannt? Und warum sind Ziele eigentlich so wichtig?

Bei der Vielzahl von t!tigen Rechtsanw!lten, die miteinander und untereinander
um die Mandate und Mandanten konkurrieren, ist es in der heutigen Zeit wichtig,
sich seiner eigenen St!rken und Ziele bewusst zu sein. Doch h!ufig l!sst das Tages-
gesch!ft wenig Zeit, um sich Gedanken um die Kanzleientwicklung, das Kanzlei-
profil und die Kanzleiziele zu machen.

Einige Beispiele, warum es sich lohnt, Åber Kanzleiziele nachzudenken, sollen hier
einmal genannt sein:
nn Steigerung des Kanzleigewinns
nn Reduzierung der Kosten
nn Mandantenzufriedenheit
nn Mandantenbindung
nn Corporate Identity
nn Verbesserung der eigenen Marktposition

Wichtig ist es, dass das gesamte Kanzleiteam die Kanzleiziele bzw. das Kanzleipro-
fil kennt, sie verst!ndlich und nachvollziehbar dargestellt sind und von allen Kanz-
leimitgliedern mitgetragen werden.

SchlagwÇrter fÅr individuelle Kanzleiziele kÇnnten sein:
nn Festgelegter kanzleieigener hoher Qualit!tsstandard
nn Professionalit!t im Umgang mit dem Mandat
nn Transparenz bei der Bearbeitung des Mandates
nn Nachhaltigkeit bei der Zusammenarbeit (intern und extern)
nn Hand in Hand (das gelebte Miteinander (intern und extern)

Tipp:

Behandeln Sie das Thema Kanzleientwicklung und -ziele wie ein Mandat. Le-
gen Sie eine Akte an. Tragen Sie in dieser Akte bewusst Wiedervorlagen ein,
um zu prÅfen, ob eingeleitete Maßnahmen zum Erfolg gefÅhrt haben bzw. wie
der Sachstand bei bestimmten – neuen – Prozessabl!ufen bzw. Marketingmaß-
namen ist.

B. Personalbedarfsplanung

Das Ziel von Personalbedarfsplanung ist es, sicherzustellen, dass der Kanzlei der-
zeit und in Zukunft ausreichende Mitarbeiterressourcen zur VerfÅgung stehen, aber
auch gleichzeitig kostenintensive PersonalÅberh!nge vermieden werden. Dabei ist
es unerl!sslich, die Ziele und Planungen der Kanzlei im Auge zu haben. Ist mittel-
fristig eine Erweiterung der Kanzlei geplant oder der Weggang eines Seniorpart-
ners? Das Ergebnis einer zukunftsorientierten Personalplanung bildet die Grund-
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